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Persönliche Dienstleistungen

Neben den hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und 
Reparaturen gewinnen auch die persönlichen Dienstlei
stungen zunehmende Bedeutung. Dem trägt der Ent
wurf des Zivilgesetzbuchs Rechnung, indem er diese 
Dienstleistungen in einem besonderen Abschnitt (§§ 197 
bis 203) regelt.

Zum Gegenstand persönlicher Dienstleistungeh
Persönliche Dienstleistungen sind Dienstleistungen 
immaterieller Art. Ihr Gegenstand sind Arbeitsleistun
gen, die an Personen erbracht werden (z. B. vom Fri
seur, von der Kosmetikerin, vom Masseur) oder die für 
Personen vorgenommen werden (z. B. vom Rechtsan
walt oder vom Steuerberater). In diesem Sinne regelt 
§ 197 die Beziehungen zwischen Bürgern und Betrieben 
sowie der Bürger untereinander zur Besorgung von 
Vermögens- und anderen Angelegenheiten, zur Vermitt
lung von Kenntnissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten 
sowie zur persönlichen Pflege oder Betreuung. Der im
materielle Charakter der persönlichen Dienstleistungen 
und ihre besondere Individualität unterscheiden sie von 
den hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Repara
turen.
Die Palette der persönlichen Dienstleistungen ist außer
ordentlich breit. Sie umfaßt außer den bereits erwähn
ten Auftragnehmern auch den Anzeigendienst, die 
Grundstücksverwaltung, den Sprach- und Tanzunter
richt u. a.
Neben den bereits genannten Leistungen regelt § 197 
auch die Erbringung individueller künstlerischer Lei
stungen durch Bürger auf der Grundlage zivilrechtlicher 
Verträge. Soweit es sich um eine gegenständliche Lei
stung handelt, wäre das von der Regelungsmaterie her 
ein Fall des § 164, nämlich die Einzelanfertigung einer 
Sache auf Bestellung. Eine solche Dienstleistung (z. B. 
die Anfertigung eines Gemäldes oder die Herstellung 
eines schmiedeeisernen Gartentors auf speziellen 
Wunsch des Bürgers) ist aber gerade auf die Erbringung 
einer individuellen, unverwechselbaren Leistung gerich
tet. Deshalb ist eine Regelung dieser Dienstleistungs
beziehungen im Abschnitt „Persönliche Dienstleistun
gen“ notwendig, weil die Bestimmungen dieses Ab
schnitts (besonders §§ 199, 200) den Vertragspartnern 
den erforderlichen Dispositionsraum lassen, um die 
individuelle Befriedigung besonderer Bedürfnisse der 
Werktätigen realisieren zu können.

Nicht der Regelung des § 197 unterliegen die Rechts
beziehungen, die sich aus dem Besuch eines Theaters, 
eines Kinos, eines Museums oder einer Sportveranstal
tung ergeben. In diesen Fällen wird keine individuelle, 
persönliche Leistung für einen Bürger erbracht, son
dern der Bürger erwirbt durch den Kauf der Eintritts
karte das Recht auf eine Besichtigung bzw. auf das Zu
schauen. Es handelt sich demnach um den Kauf eines 
Rechts mit dep sich daraus ergebenden Rechten und 
Pflichten zwischen den Beteiligten.
Die medizinischen Betreuungsverhältnisse werden im 
Zivilgesetzbuch nicht geregelt./*/ Die gesellschaftlichen 
Beziehungen zur Förderung, Erhaltung und Wiederher
stellung der Gesundheit der Bürger sind derart umfas
send, daß sie nur durch eine komplexe rechtliche Rege-

/»/ Auf den Rechtscharakter der medizinischen Betreuungs- 
Verhältnisse kann hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. 
dazu J. Mandel, „Gedanken zur rechtlichen Gestaltung der 
medizinischen Betreuungsverhältnisse“, NJ 1973 S. 76 IT-, und 
die dort angegebene Literatur.

lung ausgestaltet werden können. In dieser wird neben 
arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen, staats- 
und verwaltungsrechtlichen Regelungen auch das Zivil- 
recht bei der Ausgestaltung der materiellen Verantwort
lichkeit der Gesundheitseinrichtung für durch fehler
hafte Behandlung dem Patienten zugefügten Schaden 
seinen Platz finden bzw. den Schutz der Persönlich
keitsrechte in diesen Verhältnissen mit seinen Mitteln 
gewährleisten.

Inhalt des Vertrags über persönliche Dienstleistungen
Im Vertrag über eine persönliche Dienstleistung ver
pflichtet sich der Auftragnehmer, die vereinbarte Lei
stung so zu erbringen, daß sie den Anforderungen ent
spricht, die durch Rechtsvorschriften bestimmt oder 
durch Vertrag festgelegt sind, oder den übli- 
lichen Anforderungen, die nach dem Zweck des 
Vertrags an die Leistung zu stellen sind (§ 198). Im Ge
gensatz zu den hauswirtschaftlichen, also materiellen 
Dienstleistungen, bei denen z. B. Qualitätsmerkmale 
konkret vereinbart werden und damit Vertragsgegen
stand sind, ist bei der Bestimmung des Inhalts des per
sönlichen Dienstleistungsvertrags wegen seines imma
teriellen Charakters oft eine konkrete Festlegung des 
Leistungsziels nicht möglich, so z. B. bei einer Prozeß
vertretung durch einen Rechtsanwalt, der nicht für den 
Erfolg der Klage, wohl aber für die ordnungsgemäße 
und gewissenhafte Behandlung der Sache einzustehen 
hat.

Beratungs- und Auskunftspflicht

Zur ordnungsgemäßen Vorbereitung, zum Abschluß und 
zur Erfüllung der Verträge bedarf es einer sachkundi
gen und individuellen Beratung und Auskunftserteilung 
durch den Auftragnehmer. Dieser ist in der Regel we
gen seiner Sachkenntnis allein in der Lage, entspre
chend den Informationen und Weisungen des Bürgers 
über die zweckmäßigste Ausführung der Leistung zu 
entscheiden. Hier liegt eine besondere Verantwortung 
des Auftragnehmers gegenüber dem Bürger vor. Die 
Beratung hat das Ziel, die zweckmäßigste Art und 
Weise der Vornahme der Dienstleistung auch unter Be
rücksichtigung gesellschaftlicher Interessen zu sichern. 
Sie muß als T.eil der Dienstleistung gesehen werden, 
wenn ihr Aufwand in entsprechendem Verhältnis zur 
Hauptleistung steht. Andernfalls kann und muß über 
die Beratung ein selbständiger Dienstleistungsvertrag 
abgeschlossen werden.

Weisungsbefugnis des Auftraggebers

Charakteristisch für die persönlichen Dienstleistungsver
hältnisse ist die Weisungsbefugnis des Auftraggebers 
(§ 200). Der Auftragnehmer ist bei der Ausführung der 
Dienstleistung an die Weisungen des Auftraggebers ge
bunden. Dieser entscheidet allein, welche seiner Rechte 
durchgesetzt werden sollen und wie das zu geschehen 
hat Der individuelle Charakter der persönlichen Dienst
leistungen, die besonderen Wünsche und Interessen, die 
durch sie realisiert werden, machen das Weisungsrecht 
des Auftraggebers, das bei den hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungen und Reparaturen nicht gegeben ist, er
forderlich.
Die Grenzen der Weisungsbefugnis werden von den 
Interessen des Auftraggebers bestimmt. Der Auftrag
nehmer darf von den Weisungen nur abweichen, wenn
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